
• 1Bundesnetzagentur 

- Beschlusskammer 4 -
Az.: BK4-19-067 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 23 ARegV aufgrund des Antrags auf Genehmigung der 
Investitionsmaßnahme 

der Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Pasteurallee 1, 30655 Hannover, ver-
treten durch die Geschäftsführung , 

Antragstellerin, 

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch ihren Vorsitzenden Alexander Lüdtke-Handjery, 

ihren Beisitzer Roman Smidrkal 

und ihren Beisitzer Jacob Ficus 
am 27.05.2021 

beschlossen: 

1. Die Investitionsmaßnahme für das Projekt 

"Netzanschluss LNG Stade" 
wird genehmigt. 

2. Die Genehmigung und die Anpassung der Erlösobergrenze sind befristet bis 

31 .12.2022. 
3. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 
4. Der Antragstellerin wird auferlegt, den sich aus den Gründen ergebenden Mittei-

lungspflichten nachzukommen. 
5. Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 

6. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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Gründe: 

1. 

Die Antragstellerin begehrt die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme für das Projekt 
"Netzanschluss LNG Stade" gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV. 

Die Antragstellerin ist Betreiberin eines Fernleitungsnetzes mit Sitz in Niedersachsen. 

Die Antragstellerin trägt vor, das technische Ziel der Investition sei der Anschluss eines ge-
planten LNG - Terminals in Stade an das Erdgasfernleitungsnetz. 

Hierzu hatte die LNG Stade GmbH am 24.06.2019 einen Antrag auf Kapazitätsreservierung 
nach § 38 GasNZV bei der Antragstellerin gestellt. Parallel hierzu wurde am 30.06.2019 ein 
Netzanschlussbegehren nach § 39b GasNZV gestellt. 

Der geplante Anschlusspunkt des Terminals befinde sich auf dem nördlichen Gelände der 
Dow Deutschland Anlagegesellschaft mbh (DOW) in Stade. Die Antragstellerin versorge in 
diesem Bereich neben den Stadtwerken Stade die beiden Industriegebiete DOW und Alumi-
nium Oxid Stade (AOS). Die nächststehende Leitung von der Antragstellerin (ON 200) befin-
de sich in rund 500 m Entfernung. Die Leitung, über welche DOW versorgt wird, befindet in 
etwa 2,6 km Entfernung. 

Zur Begründung der Notwendigkeit führt die Antragstellerin aus, durch den geplanten Bau 
des LNG- Import Terminals in Stade bestehe die Anforderung zum Bau einer Anbindungslei-
tung mit einer technischen Mindestkapazität in Höhe von 9,3 GW. Die örtliche Verteilnetz-
struktur sei weder von den Druckrandbedingungen (PN 70) noch von der Dimensionierung 
(ON 200/450) der Leitung ausreichend, um die geplanten Mengen zu transportieren. 

Bei der Dimensionierung der Leitung soll von einem maximalen Startdruck (Stade) von 82 
bar und einem mindestens zu erreichenden Enddruck von 70 bar ausgegangen werden. 

Am Einspeisepunkt in Stade soll zur Eingangsmessung der Gasströme und Bereitstellung 
der Messdaten für die Netznutzer zudem eine GDRM-Anlage errichtet werden. 

Die erstmalige Aktivierung ist für das Jahr 2021 geplant. Die vollständige Inbetriebnahme 
solle im Jahr 2025 stattfinden. 

Die Antragstellerin hat zunächst 29.700.000 Euro als geplante Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten für die Investitionsmaßnahme angegeben. Anteilig soll die Verpflichtung des 
Anschlussbegehrenden als kostenmindernde Erlöse i.H.v. 2.970.000 Euro berücksichtigt 
werden. Mit Schreiben vom 10.11.2020 hat die Antragstellerin mitgeteilt, dass der Netzan-
schlussbegehrende Hansetic Energy Hub GmbH bei der Antragstellerin gemäß § 39 Gas-
NZV zusätzliche 6.950.000 kWh/h Einspeisekapazität zu den bereits beantragten 9.300.000 
kWh/h beantragt hat. Der Durchmesser der Transportleitung werde voraussichtlich ON 800 
betragen. Die Investitionskosten erhöhten sich hierdurch für die Transportleitung auf 
24.000.000 Euro und für die GDRM- Anlage auf 1?.200.000 Euro. Die geplanten Gesamtkos-
ten betragen somit 36.200.000 Euro und der vom Netzanschlussbegehrende zu tragende 
Kostenanteil gemäß§ 39f GasNZV erhöhe sich somit auf 3.620.000 Euro. 

Mit Schreiben vom 06.08.2020 wurde die Antragstellerin angehört. Sie hat mit Schreiben 
vom 02.09.2020 Stellung genommen. Mit Schreiben vom 10.11.2020 hat die Antragstellerin 
weiterführende Information nachgereicht. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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Die Antragstellerin hat am 13.08.2019 die Genehmigung der Investitionsmaßnahme für das 
Projekt „Netzanschluss LNG Stade« und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bean-
tragt. 

Die Bundesnetzagentur hat die Regulierungsbehörde des Landes Niedersachsen gemäß § 
55 Abs. 1 Satz 2 EnWG unter dem 21 .08.2019 über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Unter dem 19.05.2021 wurde der Beschlussentwurf gemäß§ 58 Abs. 1 S. 2 EnWG dem 
Bundeskartellamt und der Regulierungsbehörde des Landes Niedersachsen zur Stellung-
nahme übersandt. Das Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde haben von 
diesem Recht keinen Gebrauch gemacht. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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II. 

A. Formelle Rechtmäßigkeit 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungsbehörde. 
Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

II. Antrag und Frist 

Zwar wurde die in § 23 Abs. 3 S. 1 ARegV vorgesehene Frist von der Antragstellerin für den 
vorliegenden Antrag nicht eingehalten, ihr ist jedoch Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
zum 31.03.2019 zu gewähren. 

Nach der Regelung in § 23 Abs. 3 S. 1 ARegV hätte der Antrag spätestens neun Monate vor 
Beginn des Kalenderjahres, in dem die Investition ganz oder teilweise kostenwirksam wer-
den soll , bei der Bundesnetzagentur gestellt werden müssen. Kostenwirksam wird die Inves-
titionsmaßnahme mit der erstmaligen Aktivierung. Die Aktivierung kann entweder als Anlage 
in Bau oder als Zugang zum Sachanlagevermögen erfolgen. Für die dem vorliegenden An-
trag zugrundeliegende Investitionsmaßnahme ist auf die erstmalige Aktivierung im Jahr 2020 
abzustellen. Danach hätte die Antragstellerin den Antrag bis zum 31 .03.2019 stellen müs­
sen. 

Dem Antrag der Antragstellerin vom 07.08.2019 auf eine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand wird stattgegeben. Die Antragstellerin hat den Antrag innerhalb von zwei Wochen 
nach Wegfall des Hindernisses gestellt und hat innerhalb dieser Frist die Beantragung der 
lnvestitions-maßnahme nachgeholt. Außerdem konnte sie glaubhaft machen, dass sie die 
Frist unverschuldet versäumt hat. 

III. Anhörung 

Der Antragstellerin wurde gemäß § 67 Abs. 1 EnWG die Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. 

IV. Beteiligung von Bundeskartellamt und Landesregulierungsbehörden 

Die Regulierungsbehörde des Landes Niedersachsen wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG 
von der Einleitung des Verfahrens benachrichtigt. 

Dem Bundeskartellamt sowie der Regulierungsbehörde des Landes Niedersachsen wurde 
gemäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

B. Genehmigungsfähigkeit 

Für das Projekt „Netzanschluss LNG Stade O ist eine Investitionsmaßnahme gemäß§ 23 
ARegV zu genehmigen. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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1. Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestition 

Die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme kann nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV für Erwei-
terungs- und Umstrukturierungsinvestitionen erfolgen. Unter Erweiterungsinvestitionen sind 
Maßnahmen zu verstehen, die das bestehende Netz vergrößern . Dabei beschränkt sich die 
Vergrößerung nicht allein auf die physikalische Netzlänge, sondern umfasst auch die Maß-
nahmen zur Schaffung von größerem Kapazitätsvolumen bzw. Transportmengenvolumen. 
Die Antragstellerin hat hinreichend nachgewiesen, dass es sich bei der dem Antrag zu Grun-
de liegenden Investitionsmaßnahme um eine Erweiterungsinvestition handelt, da durch die 
Investitionsmaßnahme die Transport- bzw. Überspeisekapazitäten erhöht werden und eine 
zusätzliche neue Infrastruktur entsteht. 

II. Genehmigungsfähigkeit nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV 

Grundsätzlich genehmigt die Bundesnetzagentur gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV Investiti-
onsmaßnahmen für Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in die Übertragungs-
und Fernleitungsnetze, soweit diese Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für die 
Einbindung in das nationale oder internationale Verbundnetz oder für einen bedarfsgerech-
ten Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach§ 11 EnWG notwendig sind. In§ 23 Abs. 1 
S. 2 ARegV sind enummerativ bestimmte Investitionen als Regelbeispiele aufgeführt. Soweit 
ein Regelbeispiel im Sinne des § 23 Abs. 1 S. 2 Nr. 1-9 ARegV erfüllt ist, kann in der Regel 
von einer Genehmigungsfähigkeit ausgegangen werden. 

Die vorliegende Investitionsmaßnahme erfüllt das im Zuge des am 20.06.2019 in Kraft getre-
tenen Art. 2 der Verordnung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Aufbau der 
LNG-lnfrastruktur in Deutschland geschaffene Regelbeispiel des§ 23 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 
ARegV. 

Die Antragstellerin hat hinreichend nachgewiesen, dass die Investitionsmaßnahme für den 
Netzanschluss von LNG-Anlagen nach § 39b der Gasnetzzugangsverordnung vorgesehen 
ist. Im vorliegenden Fall soll durch die Investitionsmaßnahme ein LNG-Terminal in Stade an 
das Erdgasfernleitungsnetz angeschlossen werden. 

III. Ersatzanteil 

Die vorliegende Investitionsmaßnahme enthält keinen Ersatzanteil. 

Für die vorliegende Investitionsmaßnahme ist der Anwendungsbereich von§ 23 Abs. 2b 
ARegV eröffnet. Die gegenständliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 29.03.2019, 
eingegangen am 29.03.2019, und somit nach dem 17.09.2016 beantragt. 

Bei Investitionsmaßnahmen, die nicht auch dem Ersatz vorhandener Anlagen bzw. Anlagen-
bestandteile dienen, ist gern. § 23 Abs. 2b S. 6 ARegV kein Ersatzanteil abzuziehen. Hierbei 
handelt es sich insbesondere um Investitionsmaßnahmen, die vorgesehen sind für 

1. Leitungen zur Netzanbindung von Windenergieanlagen auf See nach § 17d Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes, 

2. Hochspannungsgleichstrom-Übertragungssysteme zum Ausbau der Stromübertragungs­
kapazitäten, 

3.neue grenzüberschreitende Hochspannungsgleichstrom-Verbindungsleitungen, 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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4.Maßnahmen oder Teilmaßnahmen, die im Netzentwicklungsplan als Neubau in neuer 
Trasse enthalten sind oder 

5.neue Umspannanlagen, Schaltanlagen, Gasdruckregelanlagen oder Messanlagen an ei-
nem Standort, der bisher nicht als Standort für solche Anlagen genutzt wurde. 

Die vorliegende Investitionsmaßnahme erfüllt die Voraussetzungen des Regelbeispiels in 
§ 23 Abs. 2b S. 7 Nr. 5 ARegV. Bei einer solchen Maßnahme handelt es sich um eine Er-
weiterungsinvestition ohne Ersatzanteil. 

So hat die Antragstellerin der Beschlusskammer hinreichend Daten und Informationen, die 
für die Ermittlung des projektspezifischen Ersatzanteils notwendig sind, vorgelegt. Die An-
tragstellerin hat glaubhaft nachgewiesen, dass das gegenständliche Projekt ausschließlich 
Investitionen in vollständig neu zu errichtende Anlagen bzw. Anlagenbestandteile zum Ge-
genstand hat, die mit keinem Ersatz vorhandener Anlagen bzw. vorhandener Anlagenbe-
standteile einhergehen. 

C. Genehmigungsdauer 

Die Genehmigung der vorliegenden Investitionsmaßnahme gilt ausschließlich für den be-
nannten Einzelfall und ist auf den Zeitraum bis zum 31 .12.2022 befristen. 

Gemäß § 23 Abs. 1 S. 4 ARegV sind Genehmigungen für Investitionsmaßnahmen jeweils bis 
zum Ende derjenigen Regulierungsperiode zu befristen, in der ein Antrag gestellt worden ist. 
Wird ein Antrag erst nach dem Basisjahr, welches nach § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV für die fol-
gende Regulierungsperiode zugrunde zu legen ist, für die folgende Regulierungsperiode 
gestellt, ist die Genehmigung gemäß § 23 Abs. 1 S. 5 ARegV bis zum Ende dieser folgenden 
Regulierungsperiode zu befristen. Das Basisjahr für die kommende Regulierungsperiode ist 
das Jahr 2020. Die Antragstellerin hat die Genehmigung der Investitionsmaßnahme für das 
vorliegende Projekt am 29.03.2019 beantragt. Damit ist die Genehmigung der vorliegenden 
Investitionsmaßnahme bis zum Ende der laufenden Regulierungsperiode zum 31 .12.2022 zu 
befristen. 

D. Anpassung der Erlösobergrenze 

Aufgrund der vorliegenden Investitionsmaßnahme können gemäß§ 23 Abs. 1 S. 3 ARegV 
Kapital- und Betriebskosten geltend gemacht werden. Die entsprechende Anpassung der 
Erlösobergrenze nimmt die Antragstellerin gemäß§ 4 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 
6, 6a ARegV vor. 

1. Umfang der Anpassung der Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin kann ihre Erlösobergrenze um die sich aus genehmigten Investitionsmaß-
nahmen ergebenden Kosten und Erlöse anpassen. Insgesamt dürfen sich die Kosten, um die 
die Erlösobergrenze angepasst wird, lediglich auf die Teile der vorliegenden Investitions-
maßnahme beziehen, die von der Genehmigung dem Grunde nach umfasst sind. 

Für die Berechnung der Kapital- und Betriebskosten hat die Antragstellerin gemäß § 23 Abs. 
1 a S. 1 ARegV die Vorgaben der Festlegung der Bundesnetzagentur zu den Kapital- und 
Betriebskosten gemäß§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. Ba ARegV zu berücksichti-
gen. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse • 
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Über den von der Antragstellerin im Zusammenhang mit der Höhe der Betriebskosten ge-
stellten Antrag kann im Rahmen dieses Beschlusses nicht entschieden werden, da die vor-
liegende Entscheidung gemäß § 23 ARegV in der ab dem 22.03.2012 geltenden Fassung 
nur die Genehmigung der Investitionsmaßnahme dem Grunde nach umfasst und nicht mehr 
wie noch gemäß § 23 ARegV in der bis zum 22.03.2012 geltenden Fassung auch die Höhe 
der Kapital- und Betriebskosten. 

Soweit die Bundesnetzagentur nicht gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 8a ARegV etwas Abweichendes 
festgelegt hat, können gemäß§ 23 Abs. 1 a S. 1 ARegV ab dem Zeitpunkt der vollständigen 
Inbetriebnahme der Anlagengüter der Investitionsmaßnahme oder eines Teils der Investiti-
onsmaßnahme bis zum Ende der Regulierungsperiode, in der die Genehmigung der Investi-
tionsmaßnahme gilt, als Betriebskosten für die Anlagengüter, die Gegenstand der lnvestiti-
ons-maßnahme sind, jährlich pauschal 0,8 Prozent der für die Investitionsmaßnahme an-
setzbaren Anschaffungs- und Herstellungskosten geltend gemacht werden, abzüglich des 
projektspezifischen oder pauschal festgelegten Ersatzanteils. 

Für den Zeitraum bis zu der vollständigen Inbetriebnahme der jeweiligen Anlagengüter kön­
nen gemäß § 34 Abs. 12 ARegV als Betriebskosten für die Anlagengüter, die Gegenstand 
der Investitionsmaßnahme sind, ab dem 22.03.2019 bis zu der Festlegung der Pauschale 
nach§ 23 Abs. 1a S. 2 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 8c ARegV jährlich pauschal 0,2 Pro-
zent der für die Investitionsmaßnahme ansetzbaren Anschaffungs- und Herstellungskosten 
geltend gemacht werden. 

Bei der Anpassung der Erlösobergrenze hat die Antragstellerin die zum Zeitpunkt der An-
passung der Erlösobergrenze aktuellen Festlegungen zu berücksichtigen, soweit diese in 
zeitlicher Hinsicht anwendbar sind. 

II. Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze richtet sich für die vorliegende Investiti-
onsmaßnahme nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 i.V.m. § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV. Danach kann 
eine Anpassung der Erlösobergrenze unmittelbar im Jahr der Kostenentstehung stattfinden, 
so dass zunächst auf Plankosten abzustellen ist. 

Eine Anpassung der Erlösobergrenze kann für die vorliegende Investitionsmaßnahme frü­
hestens zum 01.01 .2020 erfolgen, da der Antrag zum 31 .03.2019 gestellt wurde und somit 
die erstmalige Kostenwirksamkeit für die Investitionsmaßnahme frühestens im Jahr 2020 
eintreten darf. Tatsächlich geht die Antragstellerin derzeit von einer erstmaligen Kostenwirk-
samkeit im Jahr 2020 aus, sodass derzeit mit einer erstmaligen Anpassung der Erlösober-
grenze zum 01.01 .2020 zu rechnen ist. 

Eine Anpassung der Erlösobergrenze erfolgt jährlich für die Dauer der Genehmigung. 

III. Nachträgliche Korrektur der Anpassung der Erlösobergrenze 

Da es sich bei den für die Anpassung der Erlösobergrenze heranzuziehenden Kapital- und 
Betriebskosten um Planwerte handelt, ergibt sich die Notwendigkeit eines so genannten 
Plan-lst-Abgleichs zwischen den angesetzten Plankosten und den tatsächlich in dem be-
trachteten Jahr entstandenen Ist-Kosten für die Investitionsmaßnahme. Der Ausgleich der 
sich aus der Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Kosten eventuell ergebenden Differenz 
erfolgt gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV über das Regulierungskonto. Die Differenz wird auf 
dem Regulierungskonto verbucht und mit dem dort geltenden Zinssatz verzinst. Für die 
Durchführung des Plan-lst-Abgleichs sind von der Antragstellerin die Mitteilungspflichten 
nach Abschnitt E.I. einzuhalten . 

• Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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IV. Anpassung der Erlösobergrenze nach Auslaufen der Genehmigung gemäß § 23 
ARegV 

Bei der Anpassung der Erlösobergrenze im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen ist 
auch§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6a i.V.m. § 23 Abs. 2a ARegV zu beachten. Danach sind die in den 
letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme entstandenen Kapi-
tal- und Betriebskosten als Abzugsbetrag zu berücksichtigen, indem sie bis zum Ende der 
Genehmigungsdauer aufgezinst und gleichmäßig über 20 Jahre, beginnend mit dem Jahr 
nach Ablauf der Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme, aufgelöst werden. Für die 
Verzinsung gelten die Regelungen des § 5 Abs. 2 S. 3 ARegV. Mit dieser Regelung wird 
verhindert, dass es durch den Wechsel auf die sofortige Kostenanerkennung in der Erlös­
obergrenze zu einer doppelten Berücksichtigung von Kapital- und Betriebskosten aus Inves-
titionsmaßnahmen kommt. Denn die in den letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der 
Investitionsmaßnahme entstandenen Kapital- und Betriebskosten würden ansonsten auf-
grund der neuen Regelung nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV sowohl im Rahmen der ge-
nehmigten Investitionsmaßnahme als auch in der Erlösobergrenze gemäß§ 4 Abs. 1 ARegV 
der folgenden Regulierungsbehörde berücksichtigt. 

E. Nebenbestimmungen, § 23 Abs. 5 ARegV 

Die Genehmigung enthält Nebenbestimmungen nach § 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. 

1. Mitteilungspflichten, §§ 23 Abs. 5 S. 2, 28 ARegV 

Die Antragstellerin hat den ihr im Folgenden auferlegten Mitteilungspflichten nachzukommen. 
Diese konkretisieren die bereits nach § 28 Nr. 6 ARegV existierenden Mitteilungspflichten. 
Die Erfüllung dieser Mitteilungspflichten ersetzt nicht die gegebenenfalls notwendige Bean-
tragung einer Änderung der genehmigten Investitionsmaßnahme. 

1. Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Antragstellerin wird auferlegt, die folgenden Angaben anhand der tatsächlichen Werte in 
einer für einen sachkundigen Dritten in nachvollziehbarer Weise mitzuteilen und zu belegen: 

• Die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

o Aktivierungen als Anlagen in Bau 

o Aktivierungen als Fertiganlagen 

• Die Abzugspositionen 

o Rückstellungen 

o Öffentliche Förderungen 

o Sonstige kostenmindernde Erlöse 

• Die Parameter 

o Aufgenommenes Fremdkapital 

o Erhaltene Baukostenzuschüsse 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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o Tatsächliche Fremdkapitalzinsen 

o Gewerbesteuerhebesatz 

Bei der Übermittlung dieser Angaben hat die Antragstellerin sich an dem jeweils aktuellen 
Leitfaden der Bundesnetzagentur zu § 23 ARegV zu orientieren und den jeweils aktuell auf 
der Internetseite der Bundesnetzagentur dafür bereitgestellten Erhebungsbogen zu verwen-
den. Ohne entsprechenden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht möglich, zu 
überprüfen, ob die bislang lediglich als Planwerte vorliegenden Angaben der Antragstellerin 
insoweit auch tatsächlich so eingetreten sind. Die Beschlusskammer behält sich vor, weitere 
Anforderungen an Inhalt und Struktur der geforderten Daten vorzugeben. 

2. Änderung des Projektes 

Der Antragstellerin wird auferlegt. unmittelbar nach Kenntniserlangung eine Änderung des 
Projektes, insbesondere Änderungen, die sich auf den lnbetriebnahmezeitpunkt, die wesent-
liche technische Gestaltung oder auf den Ersatzanteil auswirken, bei der Regulierungsbe-
hörde anzuzeigen. 

Die Befugnis, die Antragstellerin zu verpflichten, unverzüglich nach Kenntniserlangung eine 
Änderung des Projektes anzuzeigen, ergibt sich aus§ 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. Die Informati-
onsverpflichtung ist notwendig, um der Regulierungsbehörde eine sachgerechte Kontrolle 
der von der Antragstellerin vorzunehmenden Anpassung der Erlösobergrenze zu ermögli­
chen. Ohne entsprechenden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht möglich, zu 
überprüfen , ob die geplante Projektausführung der Antragstellerin insoweit auch tatsächlich 
so eingetreten ist. 

II. Widerrufsvorbehalt 

Die Genehmigung steht gemäß § 23 Abs. 5 Satz 1 ARegV unter dem Vorbehalt des Wider-
rufs für den Fall, dass die Investition nicht der Genehmigung entsprechend durchgeführt 
wird. Davon umfasst sind nicht nur die Nichtdurchführung der Investition als solcher, sondern 
auch von der Genehmigung abweichende Ausführungen. 

F. Kosten 

Hinsichtlich der Kosten bleibt ein gesonderter Bescheid gemäß§ 91 EnWG vorbehalten. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erho-
ben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 
53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 
Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 
Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 
der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 
muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf-
hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel , auf die sich die 
Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müs­
sen durch einen R_echtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Roman Smidrkal 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

- Diese Entscheidmg enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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